
nGS 46 – 33

VIII. Nachtrag  
zum Taxtarif für die Fischerei
vom 21. Dezember 20101 

Die Regierung des Kantons St.Gallen

beschliesst:

I.

Der Taxtarif für die Fischerei vom 8. November 19772 wird wie folgt geändert:

Nr.	 Fr.

411	 Jugendpatent 
	� Personen vom vollendeten 10. bis zum vollen-

deten 16. Altersjahr erhalten Patente aller Kate-
gorien (ohne Gästepatent) zum halben Preis. 
Massgebend ist das Kalenderjahr, in dem das 
Altersjahr erreicht wird.

412	 Uferpatent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             	 je Kalenderjahr	 90.–

413	 Bootspatent	  
413.1	 Bootspatent (Ufer sowie stehendes und fah-
	 rendes Boot)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 je Kalenderjahr	  180.–
413.2	 Wochenpatent (Ufer und Boot)	 7 aufeinanderfolgende Tage	 40.–
413.3	 Gastpatent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            	 je Kalenderjahr	 50.–
	� Das Gastpatent berechtigt den Jahresboots

fischer, unter seiner Aufsicht einen Gast vom 
Boot aus, ohne zusätzliches Gerät und bei gleich 
bleibenden Tagesfangzahlen mitfischen zu 
lassen.

	� Personen mit Wohnsitz in einem der Konkor-
datskantone (SG, GL, SZ, ZH) bezahlen die 
einfache, alle andern Personen die doppelte 
Taxe.

Nr. 414 wird aufgehoben.

1	� Im Amtsblatt veröffentlicht am 10. Januar 2011, ABl 2011, 81 f.; in Vollzug ab 1. Januar 2011.
2	 sGS 854.2.

In der Gesetzessammlung veröffentlicht im Februar 2011� 854.2
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Nr.	 Fr.

42	 Gewerbepatente  

421	 Berufsfischerpatent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    	 580.–

422	 Land- und Klusgarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     	 260.–

423	 Gehilfenpatent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        	 50.–

II.

Dieser Erlass wird ab 1. Januar 2011 angewendet.

Der Präsident der Regierung:
Willi Haag

Der Staatssekretär:
Canisius Braun


